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Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige 
Kennung des 
Ereignisses

IBU042021oHV

2. Art der Mitteilung
Einladung zur Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A0XYHT5

2. Name des 
Emittenten IBU-tec advanced materials AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der 
Hauptversammlung

29.04.2021
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20210429]

2. Uhrzeit der 
Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 09:00 UTC]

3. Art der 
Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der 
Hauptversammlung

im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der 
Gesellschaft, Hainweg 9-11, 99425 Weimar;
virtuelle Hauptversammlung: 
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/
hauptversammlung

5. Aufzeichnungs- 
datum

08.04.2021 (00:00 Uhr MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20210407]

6. Uniform Resource 
Locator (URL)

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/
hauptversammlung

Mindestinformationen gemäß Tabelle 3 
Blöcke A bis C der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
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IBU-tec advanced materials AG 
mit Sitz in Weimar

ISIN DE000A0XYHT5
WKN A0XYHT

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung 
der IBU-tec advanced materials AG ein, 

die am Donnerstag, den 29. April 2021, um 11:00 Uhr, 
in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfindet. 

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme 
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und 

keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege 
der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie 
insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung 
zur Hauptversammlung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Hainweg 9-11, 99425 Weimar.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IBU-tec advanced 
materials AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. De- 
zember 2020, des Lageberichts der IBU-tec advanced materials AG 
und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 und des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

 Diese Unterlagen sind von der Einberufung an und auch während der 
Hauptversammlung über die Internetadresse https://www.ibu-tec.de/
investor-relations/hauptversammlung zugänglich und liegen während 
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

 Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforder-
lich, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss gemäß 
§ 172 AktG bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit fest-
gestellt ist.

2.  Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 
erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 9.225.836,53 wie folgt zu ver-
wenden: 

 Der zum 31. Dezember 2020 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 9.225.836,53 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr 
Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr 
Entlastung zu erteilen. 

5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft, Mälzerstr. 3, 07745 Jena, zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

6.  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2021/I für Barkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses sowie die entsprechende Satzungsän- 
derung

 Die Hauptversammlung vom 16. Februar 2017 hat den Vorstand ermäch- 
tigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats um bis zu EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
1.500.000 neuen Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Diese 
Ermächtigung wurde im Rahmen der im März 2021 durchgeführten 
Barkapitalerhöhung unter Gewährung des (mittelbaren) Bezugsrechts 
teilweise ausgenutzt, beträgt derzeit noch EUR 750.000,00 und läuft 
am 15. Februar 2022 aus.

 Um der Gesellschaft auch zukünftig die notwendige Flexibilität hin- 
sichtlich ihrer Finanzierung zu geben, soll ein neues genehmigtes  
Kapital mit einer Laufzeit bis zum 28. April 2026 geschaffen (Geneh- 
migtes Kapital 2021/I) und die Satzung entsprechend angepasst 
werden. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

 6.1 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. April 2026 einmalig 
oder mehrmalig um bis zu EUR 475.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 475.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vor-
stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe und der Durchführung der Kapitalerhöhungen festzu-
legen. Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die 
neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den 
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i.S.v. 
§ 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgen-
den Fällen auszuschließen:

  - für Spitzenbeträge;
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  - bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem 
Betrag, der 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder, wenn das Grund-
kapital dann niedriger ist, im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 
gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 i.V.m. 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Auf diese 10-Prozent-Grenze sind Aktien der 
Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden.

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach  
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigtem Kapital 2021/I oder nach Ablauf der  
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler- 
höhung aus dem Genehmigtem Kapital 2021/I anzupassen.

 6.2 Nach derzeitiger Ziffer 4 Absatz 4.5 der Satzung werden die 
folgenden neuen Absätze 4.6 bis 4.9 eingefügt. Die bisherigen 
Absätze 4.6 bis 4.8 werden zu den Absätzen 4.10 bis 4.12:    

     „4.6 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. April 2026 einmalig 
oder mehrmalig um bis zu EUR 475.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 475.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe und der Durchführung der Kapitalerhöhungen 
festzulegen.

  4.7 Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen 
Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vor-
stand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i.S.v. § 186 
Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht).

  4.8 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen:

   (a) für Spitzenbeträge;

   (b) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag,  
der 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam- 
werdens dieser Ermächtigung oder, wenn das Grundkapi-
tal dann niedriger ist, im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 
gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
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Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 i.V.m. 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Auf diese 10-Prozent-Grenze sind Aktien der 
Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden.

  4.9 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigtem Kapital 2021/I oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhö-
hung aus dem Genehmigtem Kapital 2021/I anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 1, Absatz 2 AktG i.V.m.  
§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschluss- 
fassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I  
für Barkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechts- 
ausschlusses sowie die entsprechende Satzungsänderung)

Zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am 29. April 2021 
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues genehmigtes 
Kapital mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre (Genehmigtes Kapital 2021/I) zu beschließen.

Der Vorstand hat die in Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 4.5 der Satzung enthalte- 
ne Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 15. Februar 2022 durch Ausgabe  
von bis 1.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen  
Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.500.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2017), in Höhe von EUR 750.000,00 im Rahmen 
der im März 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung teilweise aus-
genutzt. Die Satzung enthält daher derzeit in Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 
4.5 ein Genehmigtes Kapital 2017, das den Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder mehrmalig um nur noch bis zu EUR 750.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 750.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

Das zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am 29. April 2021  
vorgeschlagene neue genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2021/I) 
soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28. April 2026 
um bis zu insgesamt EUR 475.000,00 einmalig oder mehrmals durch 
Ausgabe von bis zu insgesamt 475.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Volumen des 
neuen Genehmigten Kapitals 2021/I beträgt damit 10% des derzeiti-
gen Grundkapitals der Gesellschaft. 

Das Genehmigte Kapital 2021/I soll der Gesellschaft ermöglichen, auch 
weiterhin kurzfristig das für die Fortentwicklung des Unternehmens 
erforderliche Kapital an den Kapitalmärkten durch die Ausgabe 
neuer Aktien aufzunehmen und schnell und flexibel ein günstiges 
Marktumfeld zur Deckung eines künftigen Finanzierungsbedarfes 
zu nutzen. Da Entscheidungen über die Deckung eines künftigen 
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Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen 
Hauptversammlungen oder von der Einberufungsfrist einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen 
hat der Gesetzgeber mit dem Instrument des „genehmigten Kapitals“ 
Rechnung getragen.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I zur Ausgabe 
von neuen Aktien steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu (§ 203 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Absatz 1 AktG).  
Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines mittelbaren Bezugs- 
rechts im Sinne des § 186 Absatz 5 AktG ist dabei bereits nach 
dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen, da den 
Aktionären letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt werden wie 
bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen wer-
den lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder ein oder mehrere 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 
KWG tätige Unternehmen an der Abwicklung beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen 
zu können:

 1.  Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares 
Bezugsverhältnis darstellen zu können und damit die Abwicklung 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu erleichtern. Die als freien 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugs-
rechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegen-
über den Aktionären für angemessen.

 
 2.  Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, 

der 10% des Grundkapitals nicht übersteigt, soll das Bezugsrecht 
ausgeschlossen werden können, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien glei-
cher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 i.V.m. 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen etwai-
gen Abschlag vom aktuellen Börsenpreis möglichst niedrig halten.
 
Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-
gung 10% des bestehenden Grundkapitals überschreiten. Auf 
die 10%-Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung gemäß oder in entsprechender 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz  4 des AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. 
Darüber hinaus sind auf die 10%-Grenze Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben werden, sofern 
die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

Hierdurch soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, kurz-
fristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch 
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die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabe-
betrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 
zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der 
schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem 
höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt zwar 
dadurch zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote 
und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 
Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die Mög-
lichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu 
erwerben.

Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung 
neuer Aktionärsgruppen im In- und Ausland verbunden werden. 

Der Vorstand ist aus den aufgezeigten Gründen der Auffassung,  
dass der Ausschluss des Bezugsrechts auch unter Berücksichti- 
gung des gegebenenfalls eintretenden Verwässerungseffekts im 
Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 
der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Von dieser 
Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse 
der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede erfolgte 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten.
 

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des derzeit bestehenden 
Genehmigten Kapitals 2017 und über die Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2021/II für Bar- und Sachkapitalerhöhungen 
mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie die ent-
sprechende Satzungsänderung

 Die Hauptversammlung vom 16. Februar 2017 hat den Vorstand er- 
mächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats um bis zu EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
1.500.000 neuen Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Diese 
Ermächtigung wurde im Rahmen der im März 2021 durchgeführten 
Barkapitalerhöhung unter Gewährung des (mittelbaren) Bezugsrechts 
teilweise ausgenutzt, beträgt derzeit noch EUR 750.000,00 und läuft 
am 15. Februar 2022 aus.

 Um der Gesellschaft auch zukünftig die notwendige Flexibilität hin- 
sichtlich ihrer Finanzierung zu geben, soll ein weiteres neues geneh-
migtes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 28. April 2026 geschaffen 
werden (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das bestehende Genehmigte 
Kapital 2017 soll mit Wirksamwerden des neuen Genehmigten 
Kapitals 2021/II aufgehoben werden und die Satzung soll entspre-
chend angepasst werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

 7.1 Die in Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 4.5 der Satzung enthaltene Ermäch-
tigung des Vorstands, bis zum 15. Februar 2022 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmalig um bis zu EUR 750.000,00 durch Ausgabe von bis 
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zu 750.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2017) wird nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Ziffer 7.4 mit 
Wirkung auf den dort bestimmten Zeitpunkt der Handelsregister-
eintragung aufgehoben.

 7.2 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. April 2026 einmalig 
oder mehrmalig um bis zu EUR 1.900.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 1.900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2021/II). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung der 
Kapitalerhöhungen festzulegen. Den Aktionären steht das gesetz-
liche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem 
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 
oder Unternehmen i.S.v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

  -  für Spitzenbeträge;

  -  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 
von neuen Aktien insbesondere – aber ohne Beschränkung 
hierauf – zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen und von sonstigen Vermögensgegen-
ständen, einschließlich Darlehens- und sonstigen Verbindlich-
keiten;

  -  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungs-
pflichten zustände.

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Be- 
zugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen Umfang 
Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 20% des Grund-
kapitals überschreitet. Sofern während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals 2021/II bis zu seiner Ausnutzung von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien 
der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, 
Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen 
wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze anzurechnen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigtem Kapital 2021/II oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler- 
höhung aus dem Genehmigtem Kapital 2021/II anzupassen.
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 7.3 Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 4.5 der Satzung werden mit Wirkung zum 
Zeitpunkt der Eintragung der Aufhebung der bisherigen Absätze 
4.2 bis 4.5 wie folgt neu gefasst:

     „4.2 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. April 2026 einmalig 
oder mehrmalig um bis zu EUR 1.900.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 1.900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2021/II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung der Kapi-
talerhöhungen festzulegen.

  4.3 Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen 
Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vor-
stand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i.S.v. § 186 
Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht).

  4.4 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen:

   (a) für Spitzenbeträge;

   (b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 
von neuen Aktien insbesondere – aber ohne Beschränkung 
hierauf – zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-
ligungen an Unternehmen und von sonstigen Vermögens-
gegenständen, einschließlich Darlehens- und sonstigen Ver-
bindlichkeiten;

   (c) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungs-
pflichten zustände.

   Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Be- 
zugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen Umfang 
Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 20% des Grund-
kapitals überschreitet. Sofern während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals 2021/II bis zu seiner Ausnutzung von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien 
der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, 
Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen 
wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze anzurechnen. 

  4.5 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach  
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigtem Kapital 2021/II oder nach Ablauf der  
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Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler- 
höhung aus dem Genehmigtem Kapital 2021/II anzupassen.“

 7.4 Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2017 nur zusammen mit der beschlossenen Schaffung 
des neuen Genehmigten Kapitals 2021/II mit der entsprechenden 
Satzungsänderung gemäß vorstehender Ziffer 7.3 zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden mit der Maßgabe, dass die 
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 nur in 
das Handelsregister eingetragen werden soll, wenn sichergestellt 
ist, dass zeitgleich oder im unmittelbaren Anschluss daran das 
neue Genehmigte Kapital 2021/II in das Handelsregister eingetra-
gen wird.

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 1, Absatz 2 AktG i.V.m.  
§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschluss- 
fassung über die Aufhebung des derzeit bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2017 und über die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2021/II für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Mög- 
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie die entsprechende 
Satzungsänderung)

Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. April 2021  
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, das noch in Höhe von  
EUR 750.000,00 bestehende Genehmigte Kapital 2017 aufzuheben und 
ein neues genehmigtes Kapital mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital 2021/II) zu 
beschließen.

Der Vorstand hat die in Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 4.5 der Satzung enthal- 
tene Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim- 
mung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 15. Februar 2022 
durch Ausgabe von bis 1.500.000 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu  
EUR 1.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017), in Höhe von  
EUR 750.000,00 im Rahmen der im März 2021 durchgeführten 
Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzt. Die Satzung enthält daher 
derzeit in Ziffer 4 Absätze 4.2 bis 4.5 ein Genehmigtes Kapital 2017, 
das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um 
nur noch bis zu EUR 750.000,00 durch Ausgabe von bis zu 750.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen. 

Das zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. April 2021  
vorgeschlagene neue genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital  
2021/II) soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum  
28. April 2026 um bis zu insgesamt EUR 1.900.000,00 einmalig oder 
mehrmals durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.900.000 neuen,  
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein- 
lagen zu erhöhen. Das Volumen des neuen Genehmigten Kapitals 2021/II  
beträgt damit 40% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. 

Das Genehmigte Kapital 2021/II soll der Gesellschaft ermöglichen,  
auch weiterhin kurzfristig das für die Fortentwicklung des Unter- 
nehmens erforderliche Kapital an den Kapitalmärkten durch die 
Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und schnell und flexibel ein günsti-
ges Marktumfeld zur Deckung eines künftigen Finanzierungsbedarfes 
zu nutzen. Da Entscheidungen über die Deckung eines künftigen 
Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, 



12 

dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen 
Hauptversammlungen oder von der Einberufungsfrist einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen 
hat der Gesetzgeber mit dem Instrument des „genehmigten Kapitals“ 
Rechnung getragen.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II zur Ausgabe 
von neuen Aktien steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu (§ 203 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Absatz 1 
AktG). Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines mittelbaren 
Bezugsrechts im Sinne des § 186 Absatz 5 AktG ist dabei bereits nach 
dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen, da den 
Aktionären letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt werden wie 
bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen wer-
den lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder ein oder mehrere 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 
KWG tätige Unternehmen an der Abwicklung beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen 
zu können:

 1.  Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares 
Bezugsverhältnis darstellen zu können und damit die Abwicklung 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu erleichtern. Die als freien 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugs-
rechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegen-
über den Aktionären für angemessen.

 2.  Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll das Bezugsrecht 
ausgeschlossen werden können, insbesondere um die neuen 
Aktien der Gesellschaft beim unmittelbaren oder mittelbaren 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unterneh-
mensbeteiligungen anbieten zu können. Die Gesellschaft soll 
die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 
Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich 
sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen reagieren 
zu können. Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die 
Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern (auch) 
Aktien bereitzustellen. Hierdurch wird die Liquidität der Gesell-
schaft geschont. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss 
zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensanteilen oder von Beteiligungen 
an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich 
und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbunde-
nen Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand wird von der 
Ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses nur dann Gebrauch 
machen, wenn der konkrete Unternehmenszusammenschluss 
oder -erwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft als 
(teilweise) Gegenleistung – unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Konditionen des Zusammenschlusses bzw. Erwerbs – im wohl-
verstandenen Unternehmensinteresse liegt und den Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre rechtfertigt. Der Vorstand wird in 
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diesem Rahmen auch die Konditionen der Ausgabe von Aktien der 
Gesellschaft, insbesondere den Preis, sorgfältig prüfen. Der Preis, 
zu dem die Aktien ausgegeben werden, hängt von dem jeweiligen 
Zeitpunkt und den Umständen des Einzelfalls ab. Der Vorstand 
wird dabei sicherstellen, dass der Preis das wohlverstandene 
Unternehmensinteresse und die Belange der Aktionäre angemes-
sen wahrt. Zu diesem Zweck wird er den Börsenkurs der Aktie der 
Gesellschaft angemessen berücksichtigen und sich durch externe 
Expertise unterstützen lassen, soweit das im Einzelfall jeweils 
möglich und sinnvoll ist.

  Das Bezugsrecht soll außerdem ausgeschlossen werden können, 
um Darlehens- oder andere Verbindlichkeiten als Sacheinlagen 
in die Gesellschaft einzubringen. Bilanziell handelt es sich um 
die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und damit um 
eine Verbesserung der Eigenkapitalbasis. Die damit verbunde-
ne Verbesserung der Finanzstruktur der Gesellschaft kann im 
Interesse der Gesellschaft liegen. Wenn die Sacheinlage durch 
Aktionäre der Gesellschaft erfolgen soll, kann im Rahmen der 
Prüfung, ob der Bezugsrechtsausschluss verhältnismäßig ist, 
auch in Erwägung gezogen werden, eine gemischte Bar- und 
Sachkapitalerhöhung durchzuführen, an der sich alle Aktionäre 
beteiligen können.

 3.  Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, 
soweit den Inhabern der von der Gesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten, ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Ausgabebedingun-
gen gewährt wird. Die Bedingungen von Schuldverschreibungen 
mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten sehen zur 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen 
Verwässerungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inhabern 
bzw. den Gläubigern der Schuldverschreibungen mit Options- und 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten bei späteren Emissionen von 
Aktien ein Bezugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird, wie 
es Aktionären zusteht. Die Bezugsberechtigten werden damit 
so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugsrechten Gebrauch 
gemacht und seien Aktionäre. Um die betreffenden Emissionen 
(Schuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten) mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten 
zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
ausgeschlossen werden. Das dient der erleichterten Platzierung 
der Emissionen bzw. einer Platzierung zu besseren Bedingun-
gen und damit dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen 
Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

Der Vorstand ist aus den aufgezeigten Gründen der Auffassung, dass 
der Ausschluss des Bezugsrechts auch unter Berücksichtigung des 
gegebenenfalls eintretenden Verwässerungseffekts im Interesse der 
Gesellschaft liegt.

Hinzu kommt, dass der Vorstand von den unter Tagesordnungspunkt 7  
erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts nur 
in einem solchen Umfang Gebrauch machen darf, dass der antei-
lige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigungen 20% des Grundkapitals überschreitet. Außerdem  
findet eine Anrechnung auf die vorstehend genannte 20%-Grenze 
statt, sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II 
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bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe 
von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-
lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die Aktionäre werden auf 
diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer bestehenden 
Beteiligungen abgesichert. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 
der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Von dieser 
Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede erfolgte 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der derzeit bestehenden 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit 
des Bezugsrechtsausschlusses sowie des derzeit bestehenden 
Bedingten Kapitals 2017; Beschlussfassung über eine neue Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines neuen bedingten 
Kapitals (Bedingtes Kapital 2021) sowie die entsprechende Sat-
zungsänderung

 Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente vom 16. Februar 2017 läuft am 15. Februar 2022 aus. 
Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher keinen Gebrauch 
gemacht.

 Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage 
für die Entwicklung der Gesellschaft. Ein Instrument der Finanzierung 
sind Options- und Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte 
sowie Gewinnschuldverschreibungen. Um der Gesellschaft weiter-
hin die notwendige Flexibilität bei dieser Art der Kapitalbeschaffung 
zu geben, soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen mit fünfjähriger Laufzeit erteilt wer-
den und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2021) zu deren 
Bedienung geschaffen werden. Gleichzeitig soll die Ermächtigung 
vom 16. Februar 2017 sowie das Bedingte Kapital 2017 aufgehoben 
werden.

 Das Grundkapital soll um bis zu EUR 2.375.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 2.375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht werden. Das Volumen des neuen Bedingten Kapitals 2021 
beträgt damit 50% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

 8.1 Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen die-
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ser Instrumente sowie des bestehenden Bedingten Kapitals 2017 
nach Ziffer 4 Absätze 4.6. und 4.7 der derzeitigen Satzung

  Die durch die Hauptversammlung am 16. Februar 2017 erteil-
te und bis zum 15. Februar 2022 befristete, nicht ausgenutzte 
Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumen-
te) wird mit Wirksamwerden der nachstehend unter Ziffer 8.2 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung aufgehoben. 
Daneben wird das in Ziffer 4 Absätzen 4.6 und 4.7 der derzeitigen 
Satzung enthaltene, nicht ausgenutzte Bedingte Kapital 2017 nach 
näherer Maßgabe der nachfolgenden Ziffer 8.5 mit Wirkung auf 
den dort bestimmten Zeitpunkt der Handelsregistereintragung 
aufgehoben. 

 8.2 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente

  Der Vorstand wird bis zum 28. April 2026 ermächtigt, einmal oder 
mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrech-
te und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00, mit oder ohne 
Laufzeitbegrenzung, zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte 
(auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) auf insgesamt bis 
zu 2.375.000 Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.375.000,00 nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu 
gewähren.

  Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begren-
zung auf den entsprechenden Gegenwert – in einer ausländi-
schen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-Landes, 
begeben werden. Sie können auch durch Gesellschaften mit Sitz 
im In- und Ausland begeben werden, an denen die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist (nach-
stehend „Konzerngesellschaften“). In diesem Falle wird der 
Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern solcher 
Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte (auch mit 
Options- bzw. Wandlungspflicht) für Stückaktien der Gesellschaft 
zu gewähren.

  Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer 
variablen Verzinsung ausgestattet werden. Die Verzinsung kann 
auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung ganz oder teilwei-
se von der Höhe der Dividenden der Gesellschaft abhängig sein.

  Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen 
eingeteilt werden.

  8.2.1 Options- bzw. Wandlungsrecht

    Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, 
nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Options-
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bedingungen Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Im 
Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammen-
gelegt und gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug 
ganzer Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen 
werden. Die Optionsbedingungen können auch vorsehen, 
dass der Optionspreis durch Übertragung von Teilschuld-
verschreibungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt 
werden kann. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine 
einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung 
beigefügt werden.

    Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen erhalten die Inhaber das Recht, ihre Teilschuldver-
schreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Wandelanleihebedingungen in Stückaktien 
der Gesellschaft umzutauschen. Das Wandlungsverhält-
nis kann sich aus der Division des Nennbetrags oder des 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie 
der Gesellschaft ergeben und kann auf eine volle Zahl auf  
oder abgerundet werden; gegebenenfalls kann eine in bar 
zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Es kann auch 
vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/
oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt, 
wenn sich das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht 
auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung 
bezieht.

    Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldver-
schreibung auszugebenden Stückaktien der Gesellschaft 
darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht 
übersteigen. §  9 Absatz  1 AktG und §  199 AktG bleiben 
unberührt.

  8.2.2 Options- bzw. Wandlungspflicht

    Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen kön-
nen auch eine Options- bzw. eine Wandlungspflicht zum 
Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils 
auch „Endfälligkeit“) oder das Recht der Gesellschaft vor-
sehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den 
Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesell-
schaft zu gewähren. In diesen Fällen kann der Options- 
oder Wandlungspreis für eine Aktie dem nicht gewichteten 
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft 
im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder 
in einem entsprechenden Nachfolgesystem während der 
10 Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit 
entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter  
Ziffer 8.2.4 genannten Mindestpreises liegt. § 9 Absatz 1  
i.V.m. § 199 Absatz 2 AktG sind zu beachten.

  8.2.3 Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung

    Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen kön-
nen das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der 
Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Aktien zu 
gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die 
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Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die 
Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt 
in neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus 
genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der 
Gesellschaft oder in Aktien einer börsennotierten anderen 
Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein Options-
recht oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher 
Aktien erfüllt werden kann.

  8.2.4 Options- bzw. Wandlungspreis

    Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die 
Options- und/oder Wandlungsrechte (auch mit einer Options-  
bzw. Wandlungspflicht) vorsehen, muss der jeweils fest-
zusetzende Options- bzw. Wandlungspreis mindestens 
80 Prozent des Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage 
vor dem Tag der Beschlussfassung über die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder – für den 
Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 
80 Prozent des Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum 
dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen Kon-
ditionen gemäß § 186 Absatz 2 Satz 2 AktG (einschließlich) 
betragen. Dies gilt auch bei einem variablen Umtauschver-
hältnis oder Wandlungspreis und bei Anwendung der nach-
folgenden Regelungen zum Verwässerungsschutz.

  8.2.5 Verwässerungsschutz

    Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder Wand- 
lungsfrist ihr Grundkapital unter Einräumung eines Bezugs- 
rechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen bzw. gewährt oder 
garantiert Options- oder Wandlungsrechte und räumt den 
Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungs-
rechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. der 
Erfüllung ihrer Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktio-
när zustehen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, kann 
über die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 
sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche Wert der 
bestehenden Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt 
bleibt, indem die Options- oder Wandlungsrechte wertwah-
rend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits 
durch Gesetz zwingend geregelt ist. Dies gilt entsprechend 
für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapital-
maßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlan-
gung durch Dritte, der Zahlung einer Dividende oder ande-
rer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwässerung 
des Werts der Aktien führen können. § 9 Absatz 1 AktG und 
§ 199 AktG bleiben unberührt.
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  8.2.6 Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss
  
    Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h.  

die Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionä- 
ren der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Die Schuldver- 
schreibungen können auch von einem oder mehreren 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 
Unternehmen i.  S.  v. §  186 Absatz  5 Satz  1 AktG mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der  
Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs- 
recht). Werden Schuldverschreibungen von Konzerngesell- 
schaften der Gesellschaft ausgegeben, stellt die Gesell- 
schaft die entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für 
die Aktionäre der Gesellschaft sicher.

    Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuld- 
verschreibungen auszuschließen,

        - für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben;

        - sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der 
Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittel-
ten, theoretischen Marktwert der Schuldverschreibun-
gen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für 
Schuldverschreibungen mit einem Options- oder Wand-
lungsrecht (auch mit einer Options- bzw. Wandlungs-
pflicht) auf Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag 
von höchstens 10% des zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals entfällt. Auf diese Höchstgrenze von 10% 
des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grund-
kapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die seit 
Erteilung dieser Ermächtigung bis zur unter Ausnutzung 
dieser Ermächtigung nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibungen 
mit einem Options- oder Wandlungsrecht (auch mit einer 
Options- bzw. Wandlungspflicht) unter Bezugsrechtsaus-
schluss entweder aufgrund einer Ermächtigung des Vor-
stands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer 
bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4  
AktG ausgegeben oder als erworbene eigene Aktien in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG veräußert worden sind;

        - soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Schuldverschreibungen mit Options- und/oder  
Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflich-
ten, die von der Gesellschaft oder deren Konzern-
gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein 
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- 
oder Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde.

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des  
Bezugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen Um- 
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fang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der 
insgesamt auf bezugsrechtsfreie Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen entfallende Aktien weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 
10% des Grundkapitals überschreitet. Sofern während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe von oder zur Veräußerung 
von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, 
die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-
hend genannte Grenze anzurechnen.  

Soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genuss- 
rechte ohne Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- 
oder Wandlungspflichten ausgegeben werden, wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen ins-
gesamt auszuschließen, wenn diese Gewinnschuldverschrei- 
bungen und/oder Genussrechte obligationsähnlich aus-
gestattet sind, d.  h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte 
in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liqui- 
dationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung 
nicht auf der Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, 
des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird.  
Die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuld- 
verschreibungen und/oder Genussrechte müssen zudem 
den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditio- 
nen entsprechen.

  8.2.7  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

    Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten  
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen,  
insbesondere Zinssatz und Art der Verzinsung, Ausgabekurs, 
Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmun- 
gen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie den Options- 
und Wandlungspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen 
mit den Organen der die Schuldverschreibungen begeben-
den Konzerngesellschaften festzulegen.

 8.3  Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021 

  Das Grundkapital wird um bis zu EUR 2.375.000,00 durch Aus-
gabe von bis zu 2.375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder 
Wandlungspflichten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 
die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund 
der vorstehend unter Ziffer 8.2 zur Beschlussfassung vorgeschla-
genen Ermächtigung in der Zeit bis zum 28. April 2026 begeben 
wird, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen 
Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur 
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen 
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jeweils soweit das Bedingte Kapital 2021 nach Maßgabe der Anlei-
hebedingungen der Schuldverschreibungen dafür benötigt wird. 

  Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem Wandlungs- bzw. 
Optionspreis, der nach Maßgabe der vorstehend unter Ziffer 8.2 
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung jeweils 
festgelegt wird.

  Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für 
das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 
teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen. 

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 anzupassen. 
Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der vorgenann-
ten Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach 
Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtaus-
nutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für 
die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die 
Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten.

 8.4 Satzungsänderung

  Die gemäß Tagesordnungspunkt 6.2 neu nummerierten Ziffer 4 
Absätze 4.10 und 4.11 der Satzung werden mit Wirkung auf den 
Zeitpunkt der Eintragung der Aufhebung der Absätze 4.10 und 4.11 
(bisherige Absätze 4.6 und 4.7 der derzeitigen Satzung) gemäß 
Tagesordnungspunkt 8 wie folgt neu gefasst:

  „4.10  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.375.000,00 durch Aus-
gabe von bis zu 2.375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie 
die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/
oder Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten (bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente), die die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom 29. April 2021 bis zum  
28. April 2026 begeben wird, von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch 
machen oder ihre Pflicht zur Optionsausübung bzw. Wandlung 
erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit das Bedingte 
Kapital 2021 nach Maßgabe der Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen benötigt wird. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehend bezeich-
neten Ermächtigungsbeschlüsse jeweils zu bestimmenden 
Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen.
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  4.11 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 anzu-
passen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 
vorgenannten Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschrei-
bungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie 
im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 
nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten.“

 8.5 Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des Bedingten Kapi-  
tals 2017 nur zusammen mit der beschlossenen Schaffung des 
neuen Bedingten Kapitals 2021 mit der entsprechenden Sat-
zungsänderung gemäß vorstehender Ziffer 8.4 zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden mit der Maßgabe, dass die 
Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017 nur in das 
Handelsregister eingetragen werden soll, wenn sichergestellt ist, 
dass zeitgleich oder im unmittelbaren Anschluss daran das neue 
Bedingte Kapital 2021 in das Handelsregister eingetragen wird.

 
Bericht des Vorstands gemäß §§  221 Absatz  4 Satz  2 i.V.m. 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung 
über die Aufhebung der derzeit bestehenden Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses sowie des derzeit bestehenden Bedingten Kapi-
tals 2017; Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 
(Bedingtes Kapital 2021) sowie die entsprechende Satzungsänderung)

Zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung am 29. April 2021  
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die durch die Hauptversamm- 
lung am 16. Februar 2017 erteilte und bis zum 15. Februar 2022 
befristete, nicht ausgenutzte Ermächtigung des Vorstands zur Aus- 
gabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinn- 
schuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombina- 
tionen dieser Instrumente) aufzuheben und den Vorstand bis zum 
28. April 2026 erneut zu ermächtigen, einmal oder mehrmals auf 
den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Ge- 
winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis 
zu EUR  150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu bege-
ben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 
Options- bzw. Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. 
Wandlungspflicht) auf insgesamt bis zu 2.375.000 Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 
EUR 2.375.000,00 nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen zu gewähren.

Die Begebung von Schuldverschreibungen kann zusätzlich zu den 
klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme 
der Gesellschaft die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attrak-
tive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der 
Gesellschaft fließt zumeist zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihr 
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später unter Umständen als Eigenkapital erhalten bleibt. Um der 
Gesellschaft diese Möglichkeit einer zinsgünstigen Fremdfinanzierung 
zu erhalten und zugleich einen größeren wirtschaftlichen Rahmen als 
unter den bestehenden Ermächtigungen einzuräumen, soll die beste-
hende Ermächtigung aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung 
ersetzt werden.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechten bzw. Kombinationen dieser Instrumente im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 soll dem Vorstand 
insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den 
Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und 
zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von  
Options- und/oder Wandlungsrechten auch Options- oder Wandlungs- 
pflichten zu begründen, erweitert den Rahmen für die Ausgestaltung 
dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der 
Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen 
selbst oder über Konzerngesellschaften zu platzieren. Schuldver- 
schreibungen können außer in Euro auch in ausländischen gesetz-
lichen Währungen, wie beispielsweise eines OECD-Landes, mit und 
ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei 
einer Platzierung über Konzerngesellschaften muss die Gesellschaft 
ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der Gesellschaft das 
gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an 
ein oder mehrere Kreditinstitute oder Unternehmen i.  S.  v. §  186 
Absatz  5 AktG mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären 
die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht zum  
Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll  
jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge 
können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und 
der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert 
in diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung 
auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte 
Verwässerung; sie ist nach Ansicht des Vorstands sachlich gerecht-
fertigt und angemessen.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszu-
schließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten 
auf bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 
Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält 
die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen 
kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe Festsetzung 
der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von 
Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. 
Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission von 
Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst 
unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch 
ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist 
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vermieden werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts müsste 
dagegen der Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist ver-
öffentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität 
an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der 
Anleihekonditionen führt. Die Bezugsfrist erschwert es auch, kurz-
fristig auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Insbesondere 
bei Schuldverschreibungen kommt hinzu, dass bei Gewährung eines 
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die 
erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätz-
lichen Aufwendungen verbunden ist. Indem der Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen in diesen Fällen nicht wesentlich unter ihrem 
nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten rech-
nerischen Marktwert festgelegt wird, soll dem Schutzbedürfnis der 
Aktionäre hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verwässerung ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem Ausgabepreis 
zum Marktwert sinkt der Wert des Bezugsrechts praktisch auf null. 
Den Aktionären entsteht damit kein wesentlicher wirtschaftlicher 
Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Der Vorstand wird 
bestrebt sein, einen möglichst hohen Ausgabepreis zu erzielen und 
den wirtschaftlichen Abstand zu dem Preis, zu dem die bisherigen 
Aktionäre Aktien über den Markt zukaufen können, möglichst nied-
rig zu bemessen. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch einen 
Zukauf über den Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen. 
Auch eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote scheidet aus Sicht 
der Aktionäre aus. Die Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Options- 
bzw. Wandlungsrechten (auch mit Options- bzw. Wandlungspflichten) 
von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Dabei 
werden eigene Aktien, die unter entsprechender Anwendung des  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, 
die aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wenn die 
Veräußerung bzw. Ausgabe während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zur nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe 
der Schuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten 
(auch mit Options- bzw. Wandlungspflichten) erfolgt, angerechnet 
und vermindern damit diesen Betrag im Interesse der Aktionäre ent-
sprechend.

Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit  
es erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von Schuldver- 
schreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- 
oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihren  
Konzerngesellschaften ausgegeben worden sind oder werden, ein 
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu geben, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 
würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am 
Kapitalmarkt enthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in 
der Regel einen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Ver- 
wässerungsschutzes besteht darin, dass den Inhabern oder Gläubi- 
gern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden Emissionen 
ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen eingeräumt wird, wie 
es Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien 
sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem 
solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen aus-
geschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung der 
Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an 
einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.
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Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich 
der Options- oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die 
Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für 
die Gesellschaft jedoch komplizierter und kostenintensiver.

Zudem würde es den Kapitalzufluss aus der Ausübung von 
Options- und Wandlungsrechten mindern. Denkbar wäre es auch, 
Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. 
Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.

Bedient werden die mit den Schuldverschreibungen verbundenen  
Options- oder Wandlungsrechte oder Options- oder Wandlungspflich- 
ten grundsätzlich aus dem Bedingten Kapital 2021, das zu diesem 
Zweck für die neue Ermächtigung geschaffen werden soll.

Zur weiteren Beschränkung der insgesamt unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien der Gesellschaft und damit 
dem Ziel einer bestmöglichen Beschränkung der Verwässerung der 
Aktionäre darf der Vorstand von dem Ausschluss des Bezugsrechts 
im Zusammenhang mit der Ausgabe von Schuldverschreibungen 
nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 
Betrag der insgesamt auf bezugsrechtsfreie Schuldverschreibungen 
entfallende Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigungen 10% des Grundkapitals überschreitet. Sofern 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe 
von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-
lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte Grenze anzurechnen. 

Soweit schließlich Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
ohne Options- oder Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wand- 
lungspflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio- 
näre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Ge- 
winnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, 
d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begrün- 
den, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und wenn 
die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 
wird. Außerdem müssen die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt 
der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, folgen aus dem Ausschluss des 
Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, weil die Genussrechte 
bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte 
begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am 
Gewinn der Gesellschaft gewähren.
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9.  Beschlussfassung über die Aufhebung der derzeit bestehenden 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
durch die Gesellschaft; Beschlussfassung über eine neue Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die 
Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungs-
rechts 

 Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Ver- 
wendung eigener Aktien durch die Gesellschaft vom 16. Februar 2017 
läuft am 15. Februar 2022 aus. Von dieser Ermächtigung hat der 
Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht.

 Um den Vorstand auch für die Zukunft zum Erwerb und zur Verwen- 
dung eigener Aktien durch die Gesellschaft zu ermächtigen, soll 
bereits jetzt eine neue dahingehende Ermächtigung beschlossen 
werden. Gleichzeitig soll die Ermächtigung vom 16. Februar 2017 
aufgehoben werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

 9.1 Die durch die Hauptversammlung am 16. Februar 2017 erteil-
te und bis zum 15. Februar 2022 befristete, nicht ausgenutzte 
Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien durch die Gesellschaft wird mit Wirksamwerden 
der nachstehend unter Ziffer 9.2 zur Beschlussfassung vorge-
schlagenen Ermächtigung aufgehoben.

 9.2 Der Vorstand wird gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bis zum  
28. April 2023 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu jedem 
zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen 
und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Umfang 
von bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 
in Höhe von EUR 4.750.000,00 oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 
erwerben. Die Ermächtigung wird mit der Maßgabe erteilt, dass 
auf die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusam-
men mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft 
bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d 
und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als ein 
rechnerischer Anteil von 10% am jeweiligen Grundkapital entfällt.

  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmalig oder mehr-
mals, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft oder durch 
von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des § 17 AktG oder 
durch von der Gesellschaft oder von ihr abhängige Unternehmen 
im Sinne des § 17 AktG beauftragte Dritte ausgeübt werden. 

 
 9.3 Der Erwerb eigener Aktien kann (1) über die Börse oder mittels 

eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots oder (2) mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder 
(3) durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre 
erfolgen.

  9.3.1  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf die Gesellschaft 
je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) zahlen, der den arithmetischen Mittelwert der Kurse 
der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion 
im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
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letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Abschluss des Ver-
pflichtungsgeschäftes, um nicht mehr als 10% über- oder 
unterschreitet. 

    Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, 
darf die Gesellschaft je Aktie nur einen Gegenwert (ohne 
Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den arithmetischen Mit-
telwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Ver-
öffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen 
Kaufangebots um nicht mehr als 10% über- oder unter-
schreitet. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffent-
lichen Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom 
gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen 
Kaufpreisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. 
In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach 
dem entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der 
Veröffentlichung der Anpassung; die 10%-Grenze für das 
Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwen-
den.

    Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt 
werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot das 
Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene Rück-
kaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiel-
lem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der 
Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andie-
nungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der 
andienenden Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungs-
quote) erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit 
partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts 
eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis 
zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen wer-
den.

  9.3.2  Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerich-
teten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je 
Aktie fest, innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben 
werden können. Die Kaufpreisspanne kann angepasst wer-
den, wenn sich während der Angebotsfrist erhebliche Kurs- 
abweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
ergeben. Der von der Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis 
je Aktie, den die Gesellschaft aufgrund der eingegange-
nen Verkaufsangebote ermittelt, darf den arithmetischen 
Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft 
in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem ent-
sprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage 
vor dem nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne Berück-
sichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 
10% über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag, an 
dem der Vorstand der Gesellschaft endgültig formell über 
die Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten oder deren Anpassung entscheidet.
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    Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern 
von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der 
Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen wer-
den können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss 
eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem 
Verhältnis der Andienungsquoten statt nach Beteiligungs-
quoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit 
partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts 
eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis 
zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden.

  9.3.3  Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung 
gestellter Andienungsrechte, so können diese pro Aktie 
der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Verhält-
nis des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der 
von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt 
eine entsprechend festgesetzte Anzahl Andienungsrechte 
zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. 
Andienungsrechte können auch dergestalt zugeteilt wer-
den, dass jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von 
Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des 
Grundkapitals zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von 
Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für diesen Fall 
werden die entsprechenden Teilandienungsrechte ausge-
schlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der angebotenen 
Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu 
dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine Aktie an 
die Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach Maß-
gabe der Regelungen in vorstehender Ziffer 9.3.2 bestimmt, 
wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung 
des Rückkaufangebots unter Einräumung von Andienungs-
rechten ist, und gegebenenfalls angepasst, wobei deren 
maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung der 
Anpassung ist. Die nähere Ausgestaltung der Andienungs-
rechte, insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebe-
nenfalls ihre Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der 
Gesellschaft.

 9.4 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
zusätzlich zu einer Veräußerung über die Börse oder durch ein an 
alle Aktionäre gerichtetes Angebot zu jedem zulässigen Zweck, 
insbesondere auch wie folgt, zu verwenden:

  9.4.1  Der Vorstand darf die eigenen Aktien Dritten gegen Sach-
leistungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Betei-
ligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen 
von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des §  17 AktG, 
anbieten und auf diese übertragen.

  9.4.2  Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
sämtliche Aktionäre zu veräußern, wenn die Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs der jeweiligen Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
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lich unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei 
ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit 
der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien ins-
gesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – 
falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10% des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Veräußerung 
eigener Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß §  186 Absatz 3 Satz 4 AktG  
ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 
10% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die 
zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten 
und/oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw. auszuge-
ben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwen-
dung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben wurden.

  9.4.3  Der Vorstand darf die eigenen Aktien auch zur Erfüllung 
von Options- oder Wandlungsrechten oder einer Wand-
lungspflicht, die von der Gesellschaft oder von einer von 
ihr abhängigen Gesellschaft im Sinne des § 17 AktG bei der 
Ausgabe von Schuldverschreibungen eingeräumt wurden, 
verwenden.

 9.5 Bei der Verwendung der infolge dieser oder einer früheren 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft zu 
einem oder mehreren der in Ziffer 9.4 genannten Zwecke ist das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats im Fall der Veräußerung von erworbenen eigenen 
Aktien im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. 
Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats im Fall der Veräußerung eigener Aktien im Rahmen 
eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots das Bezugsrecht 
der Aktionäre insoweit auszuschließen, als dies notwendig ist, um 
den Inhabern der von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen 
Gesellschaften im Sinne des §  17 AktG ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder einer 
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf diese Aktien in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zu- 
stünde.

 9.6 Der Vorstand darf die eigenen Aktien ganz oder teilweise ein-
ziehen, ohne dass die Einziehung oder deren Durchführung 
eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ein-
ziehung erfolgt im Wege der Kapitalherabsetzung. Der Vorstand 
kann abweichend davon bestimmen, dass die Einziehung derart 
erfolgt, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich gemäß 
§ 8 Absatz 3 AktG der rechnerische Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpas-
sung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.
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 9.7 Die vorstehenden Ermächtigungen nach den Ziffern 9.4, 9.5 und 
9.6 können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam ausgenutzt werden. Sie erfassen auch die 
Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund früherer 
Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben wurden, 
und solche, die aufgrund von § 71d Satz  5 AktG erworben oder  
(i) durch ein von der Gesellschaft abhängiges Unternehmen 
im Sinne des §  17 AktG oder (ii) durch Dritte für Rechnung der 
Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines von der 
Gesellschaft abhängigen Unternehmens im Sinne des § 17 AktG 
erworben werden. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 
Absatz 1 Nr. 8 Satz 4, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Punkt 9 der 
Tagesordnung (Beschlussfassung über die Aufhebung der derzeit 
bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eige-
ner Aktien durch die Gesellschaft; Beschlussfassung über eine neue 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugs- und 
Andienungsrechts)

Zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung am 29. April 2021  
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die durch die Hauptver- 
sammlung am 16. Februar 2017 erteilte und bis zum 15. Februar 2022  
befristete, nicht ausgenutzte Ermächtigung des Vorstands zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft auf-
zuheben und den Vorstand bis zum 28. April 2023 erneut zum Er- 
werb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft zu ermäch-
tigen.

Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die Aktien 
auch unter Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und 
eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben und 
die aufgrund dieser oder früherer Ermächtigungen erworbenen 
eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
verwenden. Die neue Ermächtigung soll eine Laufzeit von fünf Jahren 
haben. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft 
weiterhin in die Lage versetzt, die mit dem Erwerb von eigenen 
Aktien verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre zu realisieren. 

 1.  Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen Andie-
nungsrechts

  Die eigenen Aktien sollen über die Börse, mittels eines an alle 
Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben wer-
den können.

  Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es dazu kom-
men, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien 
der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge 
an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach 
Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 
Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis 
zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient 
dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerben-
den Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. 
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Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann 
so vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach 
dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt 
nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren 
so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwi-
ckeln lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote 
und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu 
erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, 
um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. 
Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwai-
gen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich 
gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.

  Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtli-
che Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels 
einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch 
vor, dass der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung 
gestellter Andienungsrechte durchgeführt werden kann. Diese 
Andienungsrechte werden so ausgestaltet, dass die Gesellschaft 
nur zum Erwerb ganzer Aktien verpflichtet wird. Soweit danach 
Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können, verfallen sie. 
Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre gleich und erleichtert 
die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs.

 2. Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des 
Bezugsrechts

  Unter Wahrung des Rechts der Aktionäre auf Gleichbehandlung 
können die erworbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert 
werden. Darüber hinaus dürfen die erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts zu folgenden Zwecken ver-
wendet werden:

 
Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbe-
nen Aktien Dritten gegen Sachleistung, insbesondere im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittel-
baren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen von 
ihr abhängige Unternehmen im Sinne des § 17 AktG, anzubieten 
und auf diese zu übertragen.
 
Eigene Aktien sind als Akquisitionswährung ein wichtiges 
Instrument. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung 
der Wirtschaft verlangen beim Erwerb von Unternehmen, Unter- 
nehmensteilen, Betrieben oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder bei Unternehmenszusammenschlüssen eine Gegenleistung 
in Form von eigenen Aktien. Als Gegenleistung kann die Gewährung 
eigener Aktien zweckmäßig sein, zum einen um die Liquidität 
der Gesellschaft zu schonen, zum anderen um Steuernachteile 
aufgrund der steuerlichen Rahmenbedingungen in bestimmten 
Ländern zu vermeiden. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung 
zur Übertragung der erworbenen Aktien soll die Gesellschaft 
daher in die Lage versetzen, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben 
oder Beteiligungen daran schnell, flexibel und liquiditätsscho-
nend nutzen zu können, insbesondere ohne die zeitlich häu-
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fig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. Neben 
Unternehmensakquisitionen könnte die Ermächtigung für den 
Erwerb von Vermögensgegenständen verwendet werden, insbe-
sondere für den Erwerb von Forderungen (Kredite und Anleihen) 
gegen die Gesellschaft oder gegen von ihr abhängige Unternehmen 
im Sinne des § 17 AktG zum Zweck der Minderung der externen 
Verschuldung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall eigene Aktien 
genutzt werden, trifft der Vorstand unter Berücksichtigung der 
Interessen der Aktionäre der Gesellschaft. Bei der Festlegung 
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand den Börsenkurs der 
jeweiligen Aktien der Gesellschaft berücksichtigen; eine sche-
matische Anknüpfung an den Börsenkurs ist nicht vorgesehen, 
damit nicht einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch even-
tuelle Schwankungen des Börsenkurses in Frage gestellt werden 
können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung 
bestehen derzeit nicht. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
bei Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis, der 
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, 
macht von der in § 71 Absatz  1 Nr.  8 AktG in Verbindung mit  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleich-
terten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. Dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden 
dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises 
für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. 
Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs 
so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der 
Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. 
Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so veräußer-
ten eigenen Aktien 10% des Grundkapitals nicht überschreiten 
dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Begrenzung von 10% 
des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz  3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung 
von 10% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die 
zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten und/
oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw. auszugeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erwor-
bene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz  4 AktG veräußert werden, 
wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10% 
des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittel-
barer oder mittelbarer Anwendung von §  186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem 
Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orien-
tieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen 
der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese können eine zum 
Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien 
zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben. Im 
Übrigen liegt die Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft, 
weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und die Möglichkeit 
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schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von 
Aktien an Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder 
Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch 
auch in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen 
schnell und flexibel reagieren zu können.

Des Weiteren soll die Gesellschaft die gemäß dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- 
oder Optionsrechten verwenden können, die von der Gesellschaft 
oder von einer von ihr abhängigen Gesellschaft im Sinne des § 17 
AktG eingeräumt wurden bzw. werden. Zur Bedienung der daraus 
resultierenden Rechte auf den Bezug von Aktien der Gesellschaft 
kann es zweckmäßig sein, statt Aktien aus einer entsprechenden 
Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien einzuset-
zen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist dafür 
Voraussetzung. Auch schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, 
das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien 
durch ein Angebot an die Aktionäre zugunsten der Inhaber von 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
einer Wandlungspflicht teilweise auszuschließen. Dies ermöglicht 
es, bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten/-pflichten den Inhabern statt einer 
Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht 
auf Aktien als Verwässerungsschutz zu gewähren. Dadurch kann 
ein höherer Mittelzufluss für die Gesellschaft erreicht werden.

Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats dazu 
ermächtigt werden, bei einer Veräußerung von eigenen Aktien im 
Rahmen eines an die Aktionäre gerichteten Verkaufsangebots das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 
Dies ist erforderlich, um die Abgabe erworbener eigener Aktien 
im Wege eines Angebots an die Aktionäre technisch durch-
führen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder 
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. 

Die Ermächtigung umfasst sowohl Aktien, die aufgrund dieses  
Ermächtigungsbeschlusses erworben werden, die aufgrund von  
Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen erwor- 
ben wurden, sowie die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben 
oder (i) durch ein von der Gesellschaft abhängiges Unternehmen 
im Sinne des § 17 AktG oder (ii) durch Dritte für Rechnung der 
Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines von der 
Gesellschaft abhängigen Unternehmens im Sinne des § 17 AktG 
erworben werden. Die derart erworbenen Aktien sollen von der 
Gesellschaft auch ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss 
eingezogen werden können. Die Einziehung erfolgt hierbei ent-
weder im Wege der Herabsetzung des Grundkapitals oder ent-
sprechend §  237 Absatz 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des 
Grundkapitals durch Erhöhung des rechnerischen Anteils der 
übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 AktG. Der 
Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der 
sich verändernden Anzahl der Stückaktien anzupassen.
 
Der Vorstand wird in jedem Falle der Ausnutzung der Ermächtigung 
die nachfolgende Hauptversammlung hierüber unterrichten.



33 

Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung 
im Internet und die Ausübung des Stimmrechts
 
Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physi-
sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten gemäß § 1 Absatz 
2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (zuletzt geändert durch Art. 11 des 
Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 
und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und 
Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3332), nachfolgend 
„COVID-19-Gesetz“).

Für die angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte erfolgt eine 
Bild- und Tonübertragung der gesamten virtuellen Hauptversammlung 
am 29. April 2021 ab 11:00 Uhr im Internet unter

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung

im passwortgeschützten Internetservice.

Es können nur diejenigen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte die ge- 
samte Hauptversammlung im Internet im passwortgeschützten Internet- 
service verfolgen, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben. Dies gilt 
entsprechend für die Ausübung des Stimmrechts. Zugangsdaten zum 
passwortgeschützten Internetservice und weitere Informationen erhalten 
die Aktionäre nach ihrer Anmeldung („HV-Ticket“).

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung 
der gesamten Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des  
Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteils- 
besitzes durch das depotführende Institut erforderlich.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver- 
sammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf den 8. April 2021 (0:00 Uhr), zu 
beziehen. Maßgeblich für die Berechtigung zur Verfolgung der gesamten 
Versammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts ist somit 
der Aktienbesitz zu diesem Stichtag. 

Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der 
Gesellschaft spätestens am 22. April 2021 (24:00 Uhr) unter folgender 
Postanschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, 
insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Weise erbracht 
hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen 
der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft 
keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen  
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Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, des bisherigen Aktio- 
närs. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Be- 
vollmächtigte

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/
oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich 
bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z. B. einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 
eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung 
des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte 
Anmeldung zur Hauptversammlung.

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten erhält.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
oder können elektronisch unter Nutzung des passwortgeschütz-
ten Internetservices unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/ 
hauptversammlung erfolgen und übermittelt werden.

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen  
durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen 
der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 
AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden 
Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu 
Bevollmächtigenden erfragt werden.

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei 
der Ausübung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit 
Aktionäre die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ver-
pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell- 
schaft können per Post, Telefax oder E-Mail bis spätestens 28. April 2021 
(24:00 Uhr) an 

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: ibu-tec@better-orange.de

oder unter Nutzung des unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/
hauptversammlung zugänglichen passwortgeschützten Internetservices 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der 
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 29. April 2021 
erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
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Ein entsprechendes Formular für den Fall, dass nicht der passwort-
geschützte Internetservice genutzt wird, wird nach ordnungsgemä-
ßer Anmeldung und Zusendung des Anteilsbesitznachweises zuge-
sandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung zum Down- 
load zur Verfügung. 

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch elektronische 
Briefwahl

Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommu- 
nikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (elek-
tronische Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts 
durch elektronische Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung 
zur Hauptversammlung.

Briefwahlstimmen können unter Nutzung des unter https://www.ibu-tec.de/ 
investor-relations/hauptversammlung zugänglichen passwortgeschütz-
ten Internetservices gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am  
29. April 2021 abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimm- 
rechtsberater oder sonstige gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte 
Personen und Institutionen können sich der elektronischen Briefwahl 
bedienen.

Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen

Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und 
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers werden – soweit sie 
den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind – bei Nachweis der 
Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet unter

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung

veröffentlicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor dem Tag der Haupt- 
versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 14. April 2021  
(24:00 Uhr) der Gesellschaft an die folgende Adresse übersandt wurden:
 

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: antraege@better-orange.de

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder 
§ 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten gemäß  
§ 1 Absatz 2 S. 3 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, 
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende 
Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung ange-
meldet ist.
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Fragerecht

Gemäß § 1 Absatz 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären eine Fragerecht 
im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand 
der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 
dass Fragen spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elek-
tronischer Kommunikation einzureichen sind, um einen reibungslosen 
Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die bis 
spätestens Mittwoch, den 28. April 2021, 11:00 Uhr, über den passwort-
geschützten Internetservice unter

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung 

eingereicht werden.

Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Haupt- 
versammlung. Dabei entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 
COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet. Er kann insbesondere Fragen und deren Beantwortung 
zusammenfassen, wenn ihm dies sinnvoll erscheint.

Erklärung Widerspruch

Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben 
abweichend von § 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der 
Hauptversammlung Widerspruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse 
der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu 
erklären. Eine gültige Erklärung des Widerspruchs setzt voraus, dass der 
Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch unter Angabe des 
Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der 
Hauptversammlung über den passwortgeschützten Internetservice unter 
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung erklärt.

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung und weitere Informationen sind auf der Internetseite  
der Gesellschaft unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/ 
hauptversammlung abrufbar.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 
derselben Internetadresse bekannt gegeben.

Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptver- 
sammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, 
Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die 
E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär 
gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. 
die Nummer der Anmeldebestätigung (HV-Ticket)). Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert 
auf Art. 6 Absatz 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach 
ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die 
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 
ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung 
der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 
Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich 
die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
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Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kon- 
taktdaten des Verantwortlichen lauten:

IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Tel.: +49-(0)3643-8649-0
Fax: +49-(0)3643-8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 
erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei han-
delt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa 
HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister 
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die 
Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das 
Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teil- 
nehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis 
über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-
chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 
bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und 
Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten ver-
öffentlicht.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre  
(aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversamm- 
lung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung  
der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entschei- 
dungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
erforderlich.

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbe-
zogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich 
Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von 
zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten 
personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Absatz 3 DSGVO 
entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertre-
ter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft 
übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Daten-
portabilität“).

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:

datenschutz@ibu-tec.de

Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht 
zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
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Den Datenschutzbeauftragten der IBU-tec advanced materials AG errei-
chen die Aktionäre und Aktionärsvertreter unter folgender Adresse:

IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Tel.: +49-(0)3643-8649-50
Fax: +49-(0)3643-8649-30
E-Mail: datenschutz@ibu-tec.de

Weimar, im März 2021

IBU-tec advanced materials AG 
Der Vorstand
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